
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vfgh 1993/10/11 G150/93
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 11.10.1993

Index

72 Wissenschaft, Hochschulen

72/13 Studienförderung

Norm

B-VG Art140 Abs1 / Individualantrag

StudFG 1992 §26

Rechtssatz

Zurückweisung des Individualantrags auf Aufhebung des §26 StudFG 1992.

Die angefochtene Norm ist (erst) durch die Erlassung des im Antrag erwähnten (vom Antragsteller in Kopie

vorgelegten) Bescheides über die Gewährung einer monatlichen Studienbeihilfe in bestimmter Höhe für den

Antragsteller wirksam geworden.
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